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GEÄNDERTE ÜBERNAHMEBEDINGUNGEN BEI DEPONIERUNG 

AB 01. JULI 2009 
 
Inkrafttreten der Deponieverordnung 2008 

Seit dem 01. März 2008 ist die Deponieverordnung 2008 in Kraft getreten. Kernstück ist 

das neue Abfallannahmeverfahren, das aus einer grundlegenden Charakterisierung und 

einer Eingangskontrolle auf der Deponie besteht und das auch Verpflichtungen des 

Abfallbesitzers (Abfallerzeuger, Abfallsammler) enthält, die er im Zusammenhang 

mit der Übergabe von Abfällen an den Deponiebetreiber erfüllen muss. Der 

Abfallbesitzer ist bereits nach abfallwirtschaftsrechtlichen Vorschriften verpflichtet 

grundsätzlich vor Übergabe der Abfälle an den Deponiebetreiber die Abfälle von einer 

befugten Fachperson oder Fachanstalt beurteilen zu lassen und die 

Untersuchungsergebnisse dem Deponiebetreiber zu übermitteln. 

In einer grundlegenden Charakterisierung (bis dato Gesamtbeurteilung) ist für jeden zu 

deponierenden Abfall die Zulässigkeit der Ablagerung nachzuweisen. Der Abfallbesitzer 

hat dazu einer befugten Fachperson oder Fachanstalt eine Abfallinformation zur 

Verfügung zu stellen. Die befugte Fachperson oder Fachanstalt erstellt dann im Auftrag 

des Abfallbesitzers die grundlegende Charakterisierung. Mittels dieser Charakterisierung 

wird die Zulässigkeit des deponierenden Abfalls nachgewiesen. Weiters ist diese vom 

Abfallbesitzer dem Deponieinhaber vorzulegen und im Rahmen der Eingangskontrolle 

vom Deponiebetreiber zu prüfen. 

In den Fällen des § 13 Abs. 1 Z1, 3 und 5 und Abs. 2 kann die grundlegende 

Charakterisierung in Form einer Abfallinformation gemäß § 16 Abs. 3 durch den 

Abfallbesitzer erfolgen: 

• Abfälle gem. Anhang 2 (Liste I und II) DepVo 2008 

• Bis 2.000 Tonnen nicht verunreinigter Bodenaushub eines Bauvorhabens 

• Asbestabfälle 

• Der Abfallbesitzer die Einhaltung der Mengenschwelle von 15 Tonnen bestätigt 
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Die Abfallinformation hat jedenfalls die folgenden Angaben und eine eindeutige 

Kennung (welche vom Abfallbesitzer zu vergeben ist, z.B. eine Nummer) zu 

enthalten: 

• Name und Anschrift des Abfallbesitzers 

• Beschreibung des Abfalls 

• Anfallsort und Herkunft des Abfalls (bei nicht verunreinigtem Bodenaushub kleiner 

2.000 Tonnen die Herkunft des Abfalls mit Adresse oder der Katastralgemeinde 

und die Grundstücksnummer) 

 

 

Das Erstellen einer  

GRUNDLEGENDEN CHARAKTERISIERUNG 

ist ab dem 01. Juli 2009  

verpflichtend! 
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ERLÄUTERUNGEN - MATERIALZUORDNUNG 

Artikel Nr.: 
 

5400 0X Bauschutt mineralisch, sortenrein (recyclingfähig) 
 beinhaltet: Ziegel, Beton, Mörtel, Sande, Betonsteine, Natursteine,  

  Dachziegel (Beton, Ton), Fliesen, Kies 
  beinhaltet nicht: asbesthältige Materialien (Eternitplatten, Asbestrohre), 
  Dämmstoffe, Bitumen, Asphalt, Kunststoffe (Mörtelkübel,...), Holz, Kork,
  Glas, Papier. Pappe, Zementsäcke, Gasbeton (Ytong), Schamotte,  
  Gipsbaustoffe (Gipskartonplatten), Glas- und Steinwolle,   
  Holzwolleleichtbauplatten (Heraklit), Erdmaterial, Schlacke 
 
5401 0X Bauschutt mit sortierbarem Fremdstoffanteil bis 5 Vol.% 
 
5402 0X Bauschutt mit sortierbarem Fremdstoffanteil bis 30 Vol.% 
 
5403 0X Bauschutt mit Fremdstoffanteil bis 80 Vol.% nicht sortierbar; zur 
   Deponierung gemäß Anhang 2 der Deponieverordnung 
  In den genannten Baurestmassen dürfen Bauwerksbestandteile aus Metall 
  sowie Kunststoff, Holz oder anderen organischen Materialien wie Papier, 
  Kork, etc. in einem Ausmaß von insgesamt höchstens 10 Volumprozent 
  enthalten sein. Es dürfen keine Baustellenabfälle enthalten sein 
 
5404 0X Gasbeton (Ytong) 
 
5410 0X Betonbruch sortenrein, nicht kontaminiert, feste mineralische Stoffe aus 
  Abbrucharbeiten - unbewehrt bis leicht bewehrt und einer Kantenlänge 
  unter 80 cm 
 
5411 0X Betonbruch sortenrein, nicht kontaminiert, feste mineralische Stoffe aus 
  Abbrucharbeiten - bewehrt und einer Kantenlänge über 80 cm 
 
5430 0X Inerter Bodenaushub , Humus und sonstige Gesteine – ohne  
  Verunreinigungen 
 
5510 0X gemischte Bauabfälle (gewerbemüllähnlich)  
  beinhaltet: Gemische aus Abfällen wie Holz, Metallen, Kunststoffen,  
  Pappen, organischen Resten, Sperrmüll und geringem Anteil an  
  mineralischem Bauschutt, Dämmmaterialien, verunreinigte Verpackungen 
  als auch Folien, Isolierungen, Kunststoffrohre, textile Abfälle 
 
5520 0X Asphalt und Straßenaufbruch sortenrein bitumös gebunden - keine 
  teerhältigen Baustoffe 
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5540 0X mineralisches Kehrgut von Strassen- und Gehwegkehrungen (ohne 
  Verunreinigungen) 
 
6300 0X sortenreine asbesthältige Asbestzementplatten und   
  zementgebundene Baustoffe (z.B. Rohre) 
 
7571 0X beinhaltet unbeschichtetes nicht lackiertes oder furniertes Holz wie: 
   Paletten, Pfosten, Träme, Dachstuhlholz 
 
7572 0X beinhaltet lackierte imprägnierte kunststoffbeschichtete Hölzer wie: 
  Verbundplatten, Pressspannplatten, Türen, Fenster entglast 
 

 


